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«Verzeihen Sie dem ewigen Plaggeist . . .»
Richard Strauss versteht es geschickt, die Schweizer Elite nach dem Zweiten Weltkrieg für sich einzuspannen

Seine letzten Lebensjahre
verbringt der weltberühmte
Komponist in der Schweiz.
Bundesräte, Bankpräsidenten
und Diplomaten scheuen
keinen Aufwand, um seine
Alltagssorgen zu lindern.

JÜRG SCHOCH

Deutschland, 1945. Das «Dritte Reich»
liegt in Trümmern. Richard Strauss und
seine Frau Pauline, einst eine erfolg-
reiche Sopranistin, hält nichts mehr in
dieser Ödnis, in der es an allem fehlt und
wo der «vollständige Mangel an Koks»,
wie der Komponist klagt, ihm nicht ein-
mal erlaubt, seine Villa zu heizen. Im
Oktober jenes Jahres verlassen sie Gar-
misch-Partenkirchen und siedeln in die
Schweiz über.

Einen festen Wohnsitz hat das be-
rühmte Ehepaar nicht. Es logiert im
«Beau-Rivage Palace» in Ouchy, im
«Montreux Palace», im «Park-Hotel
Vitznau», im «Saratz» in Pontresina oder
im Badener «Verenahof». Spannungsfrei
ist das Hotelleben nicht – die häufigen
Umzüge, das Gezänk mit dem Perso-
nal, die Geldsorgen. Zwar hat sich um
das bewunderte Genie rasch ein Freun-
deskreis gebildet, der das betagte Paar
unterstützt. Der Kunstmäzen Oskar
Reinhart gehört dazu, auch Adolf Jöhr,
Verwaltungsratspräsident der Schwei-
zerischen Kreditanstalt (SKA). Strauss
verkehrt auf dem Gut Bocken bei Renée
Schwarzenbach-Wille, Paul Sacher leitet
die Uraufführung seiner «Metamorpho-
sen» 1946 in der Tonhalle. Den persön-
lichen Freunden sei es aber nicht länger
möglich, Strauss über Wasser zu halten,
heisst es in einem Exposé der Schweize-
rischen Verrechnungsstelle vom 30. Au-
gust 1947.

Auch diese öffentlichrechtliche An-
stalt kümmert sich um Strauss. Der
Komponist hat im Frühjahr 1947 die
Möglichkeit, einem Londoner Verlag
Manuskripte einiger seiner Komposi-
tionen für 50 000 Franken zu verkaufen.
Die USA erheben sogleich Einspruch.
Es handle sich um deutsches Vermögen
in der Schweiz, das unter das Washing-
toner Abkommen falle und daher blo-
ckiert sei. Mister Strauss könne folglich
nicht über die Summe verfügen. Doch
Schweizer Diplomaten legen sich in der
«Commission mixte» mächtig ins Zeug
und erstreiten für den Komponisten
den vollen Verkaufserlös. Unterstützt
werden sie vom eidgenössischen Spit-
zendiplomaten Walter Stucki, der das
Abkommen im Jahr zuvor in Washing-
ton mit den Alliierten ausgehandelt hat.
Strauss spricht ihm seinen «wärmsten
Dank» aus und schenkt ihm eine Skizze
zur Oper «Capriccio».

Die Vergangenheit klopft an

Anfang 1947 meldet die Presse, die
Münchner Spruchkammer werde dem-
nächst das «Säuberungsverfahren»
gegen Strauss aufnehmen. Zum «Drit-
ten Reich» hat der Komponist ein ambi-
valentes Verhältnis gehabt. Seine Werke
versetzten Hitler in ähnliche Rausch-
zustände wie jene Richard Wagners. Der
Führer hofierte ihn, Strauss machte mit,
wurde erster Präsident der Reichsmusik-
kammer, komponierte und dirigierte die
Eröffnungsmusik zu den Olympischen
Spielen 1936 in Berlin. Es folgten Ent-
fremdung, Zerwürfnis – doch Strauss
blieb im Land.

Die Nachricht vom bevorstehenden
Prozess gegen Strauss bringt das Eid-
genössische Justiz- und Polizeideparte-
ment in Verlegenheit. Es hat dem Ehe-
paar soeben Identitätspapiere für eine
USA-Reise ausgestellt. Soll man diese
jetzt zurückverlangen? EJPD-Chef von
Steiger spricht schliesslich ein Macht-
wort: Nein.

Konfrontiert mit dem Gerichtsver-
fahren, erinnert sich der «Klangzaube-
rer» Strauss an Hans Zurlinden, den
Schweizer Generalkonsul in München

von 1942 bis 1944, mit dem er freund-
schaftliche Kontakte pflegte. Strauss bit-
tet den Minister um eine «Versicherung
an Eidesstatt» über seine politische Ein-
stellung. Das Schweizer Aussendeparte-
ment ist einverstanden unter der Be-
dingung, dass das Zeugnis die Bundes-
behörden nicht verpflichte. Daraufhin
holt Zurlinden zu einer emphatischen
Erklärung aus. Ihm gegenüber, schreibt
er, habe kein anderer Erdenbürger «in
vernichtenderen Worten» über die Hit-
lerei gesprochen als Strauss. Das Doku-
ment gipfelt im Appell: «Es ist nicht
möglich, von einem Meister in seinem
Fach auf anderen Gebieten Meisterleis-
tungen zu verlangen. So ist es ungezie-
mend, dem Nurmusiker und Nichtpoli-
tiker Richard Strauss vorzuwerfen, dass
er nach aussen kein politischer Held
geworden ist.» Die Spruchkammer er-
kennt auf «unbelastet».

Am 5. August 1946 wendet sich
Strauss an Minister Alfred Zehnder.
Sein Freund Zurlinden, schreibt er, habe
ihm eine Reihe grosser Liebesdienste
erwiesen und die Güte gehabt, «Sie mir
als Nachfolger für neue Hilfsdienste zu
vererben». Zehnder, der Chef der Politi-
schen Abteilung im Berner Aussenminis-
terium, tritt das «Erbe» an. Er ist nun
faktisch Privatsekretär – ein Nebenjob,
der Zeit und Geduld in Anspruch nimmt,
weil Strauss ein anspruchsvoller Herr ist.

Strauss möchte, dies seine erste Bitte,
dem amerikanischen Präsidenten Tru-
man das Gesuch unterbreiten, seinen
in Garmisch zurückgebliebenen Kin-
dern und Enkeln eine generelle Aus-
nahmebewilligung zur Ausreise in die
Schweiz zu erteilen. Er schickt Zehn-
der gleich auch einen Entwurf. Die Ton-
art, in der er sich an Truman wendet, ist
selbstbewusst: «As composer of the ope-
ras ‹Rosenkavalier›, ‹Elektra› and other
works, which are also played and sung
with success in the U.S.A. I do not need
any other introduction . . .»

Minister Zehnder bemüht sich, den
alten Mann von seiner Idee abzubrin-
gen, und verspricht ihm dafür, sein Be-
ziehungsnetz zu aktivieren. Doch die
amerikanischen Besatzungsbehörden in
Deutschland,die er angeht,machen nicht
mit.DieAngelegenheit schleppt sich hin,
Strauss drängt, Zehnder bittet um Ge-
duld. Strauss schreibt ihm am 8. Mai
1947 mit vorwurfsvollem Unterton: «Sie
haben noch immer keine Erlaubnis zur
Ausreise aus dem amerikanischen Kon-
zentrationslager Deutschland!» Im fol-
genden Jahr klappt es dann doch.

Feigen, Sardinen, Zigaretten

Weil die «armen Kinder» in der Garmi-
scher Villa kaum etwas zu essen haben,
beauftragt der Komponist den Diploma-
ten laufend mit dem Versand von Pake-
ten: Reis, Butter, Käse, getrocknete Fei-
gen, Ölsardinen und Zigaretten – Letzt-
genanntealsTauschmittel.UnddaStrauss’
Sohn Franz kränkelt, sind dem Münch-
ner Generalkonsulat, wo die Schwieger-
tochter die Pakete abholt, auch Medika-
mente und Honig zu schicken. Nur, die
Ausfuhrbestimmungen sind rigoros,nicht
immer werden die Mengen akzeptiert,die
Strauss in Auftrag gibt. Einmal versucht
Zehnder, dem verärgerten Meister zu er-
klären, dass auch die Schweizer Bevölke-
rung unter den Rationierungsschwierig-
keiten leide, die er, Strauss, «dank dem
Aufenthalt im Hotel» selbstverständlich
nicht kenne. Der Hinweis hat keine er-
kennbare Wirkung.

Im Januar 1947 teilt Strauss dem
Minister mit, er werde im März nach
Bern kommen, wo seine Oper «Salome»
aufgeführt werde. Zehnder beehrt sich,
ihn zum Essen einzuladen. Strauss sagt
zu und trägt dem Gastgeber auf, was er
auch noch arrangieren soll: ein Treffen
mit Bundespräsident Etter, eines mit
Minister Secrétan, ein weiteres mit dem
österreichischen Gesandten. Als er sich

danach für den «reizenden Abend» be-
dankt, folgt sogleich ein neuer Auftrag:
Beschaffung eines Ausreisevisums für
seine Frau. Strauss scheint sich seiner
Aufsässigkeit bewusst zu sein, jedenfalls
schreibt er in einem der letzten Briefe
an Zehnder, wie immer von Hand in
einer nicht ganz leicht zu entziffernden
Kurrentschrift: «Verzeihen Sie dem ewi-
gen Plaggeist . . .»

Zu einer Plage entwickelt sich auch
das Seilziehen um Strauss’ Gemälde-
sammlung, aus der er einen Teil in die
Schweiz einführen möchte – zollfrei
natürlich. Dem SKA-Chef Adolf Jöhr,
der den Musiker finanziell berät, ist es
gelungen, Bundesrat Etter dafür einzu-
nehmen.Aber weil die Oberzolldirekton
strikt an den Regeln festhält und von
einer Ausnahme nichts wissen will, schal-
tet Jöhr auch Bundespräsident Nobs ein.
Ihm schreibt der Banquier: «Er [Strauss]
lebt in Gedanken heute noch ganz in der
alten Zeit, in der ihm begreiflicherweise
alle Türen und Wege offen gehalten sind,
und könnte es kaum verstehen, wenn
nicht eine Lösung auf die eine oder an-
dere Art zu finden wäre.» Jöhrs Einsatz
ist nicht ganz uneigennützig. Seine Bank
hat Strauss immer wieder «finanzielle
Erleichterungen» gewährt, und deshalb
ist sie daran interessiert, dass die Bilder
in die Schweiz kommen und ihr «einen
gewissen Rückhalt bieten».

Jöhr schreibt diese Zeilen im Juli
1949.Aber da ist der Meister bereits wie-
der zurück in Garmisch, wo er, 85-jährig,
am 8. September stirbt.

Teilchenphysiker
der ersten Stunde
Jean-Pierre Blaser, der erste
Direktor des PSI, ist gestorben

ANDREAS PRITZKER

Jean-Pierre Blaser wurde am 25. Februar
1923 geboren und wuchs in Zürich auf.
Nach der Matura begann er an der Uni-
versität Zürich mit dem Studium der
Chemie und der Mathematik, wechselte
dann aber zum Physikstudium an die
ETH. Im Jahr 1948 diplomierte er mit
einer Arbeit in Infrarotspektroskopie.
Blaser interessierte sich für Astrono-
mie, fand aber kein Einvernehmen mit
dem Lehrstuhlinhaber und wurde daher
Assistent von Paul Scherrer. Zusammen
mit zwei Kollegen beteiligte sich Blaser
massgeblich am Bau des ETH-Zyklo-
trons. Zwischendurch verbrachte er ein
Jahr im Hochschulsanatorium Leysin,
weil er sich im Militärdienst mit Tuber-
kulose angesteckt hatte. 1952 schloss er
das Studium mit einer Dissertation über
Protonen-Neutronen-Reaktionen ab.

Verbindungen zum Cern

1959 ernannte der Bundesrat Blaser zum
Physikprofessor an der ETH Zürich,
und zwar als Nachfolger des emeritier-
ten Paul Scherrer.Von diesem übernahm
er auch die Zyklotron-Planungsgruppe.
Blaser half mit, die Teilchenphysik als
Forschungsgebiet in der Schweiz zu eta-
blieren. Von 1962 bis 1970 leitete er das
ETH-Labor für Hochenergiephysik, das
seine Experimente vor allem am Cern in
Genf durchführte.

1968 gründete Blaser das Schwei-
zerische Institut für Nuklearforschung
(SIN). Die Pläne, in Villigen eine soge-
nannte Mesonenfabrik zu bauen, sties-
sen vor allem bei Kernphysikern auf
Widerstand. Über fünfzig namhafte
Personen richteten ein Schreiben an
den Bundesrat, worin sie aus wissen-
schaftspolitischen Gründen einen Ver-
zicht auf die Mesonenfabrik verlangten.
Der Brief war wohl ausgerechnet von
Blasers ehemaligem Doktorvater Paul
Scherrer orchestriert worden. Bundesrat
Hans-Peter Tschudi zeigte sich davon
wenig beeindruckt. Er sagte zu Blaser,
wenn so viele Persönlichkeiten gegen
ein Projekt seien, zeige das eher, dass
dieses eine wichtige Rolle spielen werde.

Blaser hatte das Talent, junge moti-
vierte Physiker und Ingenieure um sich
zu scharen, sie zu begeistern und ihnen
einen grosszügigen Freiraum für Ideen
zu gewähren. Besonders fruchtbar für
das SIN war Blasers Teamarbeit mit sei-
nem Stellvertreter Wilfred Hirt. Früh-
zeitig erkannte Blaser zusätzliche An-
wendungen für den Beschleuniger des
SIN. So wurde von Anfang an ein For-
schungsplatz für Krebstherapie mit Teil-
chenstrahlen eingeplant.

Eine gelungene Fusion

Als der Schweizerische Schulrat 1986
Studien für die Zukunft der beiden
Institute für Nuklearforschung (SIN)
und Reaktorforschung (EIR) in Auf-
trag gab, leitete Blaser das Projekt, das
schliesslich zur Fusion der beiden Insti-
tute führte. 1988 entstand daraus das
Paul-Scherrer-Institut (PSI). Blaser
wurde dessen erster Direktor. Er führte
das Institut bis zu seiner Pensionierung
und stellte wichtige Weichen bei des-
sen Neuausrichtung zu einem nationa-
len, multidisziplinären Zentrum, das in
enger Zusammenarbeit mit in- und aus-
ländischen Hochschulen Grundlagen-
und angewandte Forschung betrieb.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft
von Jean-Pierre Blaser war die Bereit-
schaft, Aussagen mit physikalischem
Hintergrund stets kritisch zu prüfen.
Leuchteten ihm Behauptungen nicht ein,
die in den Medien und der Politik geäus-
sert wurden, begann er nachzurechnen.
Lagen die Resultate daneben, äusserte
er sich entsprechend – was ihm nicht nur
Freunde einbrachte. Blaser vertrat die
Ansicht,es seiAufgabe derWissenschaft,
einzugreifen, wenn die Politik sich auf
wissenschaftlich unhaltbare Behauptun-
gen stütze.Am 29.August ist er im Kreis
seiner Familie verstorben.

Andreas Pritzker war bis 2002 Direktionsmit-
glied des Paul-Scherrer-Instituts.

BLICK ZURÜCK
JedeWoche beleuchtet
die NZZ ein historisches Ereignis.
Die Beiträge der Serie finden Sie auf:

nzz.ch/schweiz

Richard Strauss, hier auf einer undatierten Aufnahme am Genfersee, war ein anspruchsvoller Gast. DAVID E. SCHERMAN / LIFE PICTURE COLLECTION
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Wie Minderheitsaktionäre sich wehren können
Nicht immer haben in einer Aktiengesellschaft alle Eigentümer dieselben Interessen. Von Mark Bruppacher und Dominique Anderes

Der Bundesrat will das
Aktienrecht modernisieren
und die Stellung der
Minderheitsaktionäre verbessern.
Bereits heute bestehen indes
Kontrollmechanismen, die
diese Aktionäre schützen.

Der Bundesrat verfolgt die Absicht,
das Aktienrecht zu modernisieren und
die Aktionärsrechte zu stärken. Hin-
tergrund dieses Vorhabens sind unter
anderem die emotional geführten Dis-
kussionen rund um Publikumsgesell-
schaften, bei denen sich die Interessen
von Mehrheits- und Minderheitsaktio-
nären, des Verwaltungsrates sowie die
Interessen der Aktiengesellschaft sel-
ber widersprechen können. Bisher hat
der Bundesrat erkennen lassen, dass er
unter anderem dieTransparenz zuguns-
ten der Minderheitsaktionäre verbes-
sern möchte.

Bis das neue Gesetz in Kraft tritt, gilt
allerdings weiterhin das alte:DerAktio-
när kann gemäss geltendemAktienrecht
seine Rechte nur in der Generalver-
sammlung ausüben. Solange keine aus-
sergewöhnlichen Umstände vorliegen,
welche die Einberufung einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung er-
forderlich machen, findet jährlich nur
eine, die ordentliche Generalversamm-
lung statt. Der Aktionär hat deshalb in
der Regel nur einmal pro Jahr die Ge-
legenheit, seine Aktionärsrechte wahr-
zunehmen.

Allerdings können Aktionäre, die
einzeln oder im Verbund mit anderen
zusammen mindestens 10 Prozent des
Aktienkapitals oder Aktien im Nenn-
wert von 1 Million Franken vertreten,
vom Verwaltungsrat die Einberufung
einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung und die Traktandierung von
Verhandlungsgegenständen verlangen.
Verweigert der Verwaltungsrat die Ein-
berufung, können die Aktionäre sie ge-
richtlich durchsetzen.

Abstimmungen der Generalver-
sammlung finden nach dem Kapital-
und Mehrheitsprinzip statt. Es gilt der
Grundsatz: Je grösser die Kapitalbetei-
ligung eines Aktionärs, umso mehr Ein-
fluss hat er auf den Ausgang der Ab-
stimmungen. Ab einer Beteiligung von
51 Prozent des Aktienkapitals ist der
Mehrheitsaktionär in der Lage, den
Verwaltungsrat zu wählen und damit
indirekt den Geschäftsgang der Ge-
sellschaft zu bestimmen. Diese Macht-
verhältnisse und die sich oft entgegen-
stehenden Interessen von Mehrheits-

und Minderheitsaktionären können
dazu führen, dass sich Letztere dem
Mehrheitsaktionär und dem von die-
sem gewählten Verwaltungsrat ausge-
liefert fühlen. Das Aktienrecht sieht
deshalb Kontrollmechanismen zuguns-
ten von Minderheitsaktionären vor, da-
mit der Mehrheitsaktionär seine Rechte
nicht missbrauchen kann.

Einsicht in den Geschäftsbericht

DamitAktionäre ihr Stimmrecht auf der
Grundlage von vollständigen Informa-
tionen ausüben können, sieht das gel-
tendeAktienrecht vor, dass allenAktio-
nären Einsicht in den Geschäftsbericht
der Gesellschaft zu gewähren ist. Der
Aktionär kann verlangen, dass ihm diese
Unterlagen zugestellt werden. Der Ge-
schäftsbericht muss vom Verwaltungs-
rat zwingend nach den Grundsätzen
der kaufmännischen Buchführung ge-
führt werden. Verstösst der Verwal-
tungsrat gegen diese Vorschriften, ist
der Aktionär nicht in der Lage, seine

Aktionärsrechte wahrzunehmen. Dar-
auf basierende Beschlüsse der Gene-
ralversammlung können deshalb ange-
fochten werden. Darüber hinaus muss
der Verwaltungsrat mit strafrechtlichen
Konsequenzen undVerantwortlichkeits-
klagen rechnen.

An der Generalversammlung selbst
können die Aktionäre vom Verwal-
tungsrat auch Auskünfte über die Ge-
sellschaft verlangen, soweit diese für
die Ausübung ihrer Rechte erforder-
lich sind.DiesesAuskunftsrecht betrifft
auch Informationen, die nicht aus dem
Geschäftsbericht hervorgehen. Der
Verwaltungsrat muss dann entscheiden,
ob die Auskunft zu erteilen ist. Schran-
ken werden ihm dabei durch seine
Treuepflicht und die Pflicht zur Wah-
rung der Geschäftsgeheimnisse gesetzt.
Er muss insbesondere berücksichtigen,
dass der Aktionär keiner Treuepflicht
unterliegt und die erhaltenen Informa-
tionen auch anderweitig und gegen die
Interessen der Gesellschaft verwenden
könnte. Im Zweifelsfall muss der Ver-

waltungsrat die Interessen der Gesell-
schaft höher gewichten, und er hat die
Auskunft zu verweigern.

Sonderprüfung beantragen

Wird dem Aktionär die Auskunft aber
zu Unrecht verweigert, kann er eine
Sonderprüfung durch einen unabhän-
gigen Sachverständigen verlangen. Der
Generalversammlung steht es jedoch
frei, denAntrag abzulehnen.Dann kann
der Aktionär den Richter ersuchen,
einen Sonderprüfer einzusetzen. Aller-
dings muss der Aktionär – allein oder
im Verbund mit anderen Aktionären –
mindestens 10 Prozent des Aktienkapi-
tals oder Aktien im Nennwert von 2
Millionen Franken vertreten. Vor Ge-
richt muss er beweisen, dass er seinAus-
kunfts- und Einsichtsrecht während der
Generalversammlung vergeblich gel-
tend gemacht hat.Deshalb muss er vom
Verwaltungsrat verlangen, dass seine
Fragen wörtlich protokolliert werden.

Im Weiteren muss der Aktionär
glaubhaft darlegen, dass der Verwal-
tungsrat Gesetz oder Statuten verletzt
und damit die Gesellschaft geschädigt
hat.Die Schwelle desGlaubhaftmachens
darf dabei vom Richter nicht allzu hoch
angesetzt werden, weil die Aktionäre in
der Regel über keine Beweise verfügen.
Der Aktionär muss aber einen Zusam-
menhang zwischen den auszuübenden
Aktionärsrechten und dem Gegenstand
der Sonderprüfung glaubhaft machen.
Letztlich bleibt demAktionär die Mög-
lichkeit, Beschlüsse der Generalver-
sammlung, welche gegen Gesetz oder
Statuten verstossen, gerichtlich inner-
halb von zwei Monaten anzufechten.
Voraussetzung dafür ist, dass derAktio-
när demBeschluss nicht zugestimmt hat.

Zusammenfassend erlaubt die gegen-
wärtige Rechtslage dem Minderheits-
aktionär, sich gegen unzulässige Hand-
lungen zurWehr zu setzen.Gerichtliche
Klagen sind jedoch mit hohen Kos-
ten verbunden. Bestehende Ansprüche
werden deshalb oft nicht durchgesetzt.
Nebst dem Aktienrecht möchte der
Bundesrat aber auch die Zivilprozess-
ordnung anpassen.Der Zugang zumGe-
richt und damit die Rechtsdurchsetzung
sollen so erleichtert werden.

Dr. C. Mark Bruppacher, Partner, und lic. iur.
Dominique Anderes, Associate, sind bei
Bruppacher Hug & Partner in Zollikon tätig. Die
Kanzlei berät regelmässig KMU im Bereich des
Wirtschaftsrechts.

An der Generalversammlung können die Aktionäre vomVerwaltungsrat Auskünfte verlangen. ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Aus der Lehre
und aus der Praxis
zz. · An dieser Stelle erhalten Juris-
ten jeweils die Gelegenheit, einen Gast-
beitrag zu verfassen. Mit der Rubrik
«Recht und Gesellschaft» will die NZZ
Themen des Rechts mehr Raum geben
und Juristen aus der Praxis, aber auch
aus der Lehre eine Plattform bieten.Be-
leuchtet werden aktuelle Rechtsfragen,
ein juristisches Problem, ein rechtlicher
Missstand oder schlichtThemen, die sich
an der Schnittstelle zwischen Recht und
Gesellschaft bewegen. Auch Nichtjuris-
ten sollen sich von den Beiträgen ange-
sprochen fühlen. Die Rubrik erscheint
zweimal im Monat. Sie finden die Bei-
träge auch im Internet.
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